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Diese technischen und administrativen Anforderungen bestimmen die anwendbaren 
zusätzlichen grundlegenden Anforderungen sowie die betroffenen Fernmeldeanlagen oder 
Anlagenklassen im Sinne des Art. 7 Abs. 4 der Verordnung über Fernmeldeanlagen vom 14. 
Juni 2002 [FAV; SR 784.101.2] und sind anwendbar für das Anbieten und das 
Inverkehrbringen in der Schweiz von deren Fernmeldeanlagen. 

Betroffene Fernmeldeanlagen oder Anlagenklassen : 

Funkanlagen des automatischen Schiffsidentifizierungssystems (AIS), die auf nicht 
dem SOLAS-Übereinkommen unterliegenden Schiffen installiert sind 

Anwendbare zusätzliche grundlegende Anforderung: 

Die obengenannten Anlagen müssen bestimmte Funktionen unterstützen, die den 
Zugang zu Rettungsdiensten sicherstellen (Art. 7 Abs. 4 Buchst. e FAV). 

Titel der Grundlage1: 

Entscheidung der Kommission 
vom 25. März 2003 

über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates auf Funkanlagen des automatischen 
Schiffsidentifizierungssystems (AIS), die auf nicht dem SOLAS-Übereinkommen 
unterliegenden Schiffen installiert sind. 

Referenz der Europäischen Gemeinschaften Amtsblatt: 

2003/213/EG vom 25. März 2003, EG-Amtsblatt Nr. L81/46 

 

                                                 
1  Der Text der Entscheidung kann beim Bundesamt für Kommunikation, Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel, 

bezogen werden. 
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